
Beratungsfolge Sitzungsdatum

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt mit sofortiger Wirkung die folgenden Änderungen im
Jugendhilfeausschuss:

bisheriges beratendes Mitglied: neues beratendes Mitglied:
Frau Susanne Müller-Otten Herr Ulrich Budde

bisheriges stellv. beratendes Mitglied: neues stellv. Mitglied:
Frau Dimitrina Krauthausen Frau Michaela Remme

Stadt Eschweiler
Die Bürgermeisterin
104 Ratsbüro und Wahlen

Vorlagen-Nummer

343/23

Sitzungsvorlage

1. Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 08.11.2023

Umbesetzung im Jugendhilfeausschuss; hier: beratendes bzw. stellv. beratendes Mitglied als
Vertreter*in der AG Kindertagespflegepersonen

A 14 - Rechnungsprüfungsamt

Gesehen Vorgeprüft

gez. Breuer

Datum: 11.10.2023

gez. Leonhardt

1 2 3 4

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis

 einstimmig  einstimmig  einstimmig  einstimmig

 ja  ja  ja  ja

 nein  nein  nein  nein

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung
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Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 13.09.2023 wurden die o.g. Änderungen für die AG Kindertagespflegepersonen in der
Besetzung des Jugendhilfeausschusses beantragt.

Rechtsgrundlage:
Scheidet jemand vorzeitig aus einem Vorschuss aus, wählen die Ratsmitglieder auf Vorschlag der Fraktion oder
Gruppe, welcher das ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger (§ 50 Abs. 3 S.7 GO
NRW i. V. m. § 6 Abs. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Eschweiler).

Gemäß § 5 Abs. 1 Buchstabe n) der Satzung des Jugendamtes der Stadt Eschweiler gehört dem
Jugendhilfeausschuss als beratende Mitglieder bis zu zwei weitere sachkundige Vertreter*innen, die vom Rat
nach den Bestimmungen des AG-KJHG und der GO NRW gewählt werden, an.

Hinweis:

Die Bürgermeisterin hat gemäß § 40 Abs. 2 S. 6 GO NRW kein Stimmrecht.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Personelle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Anschreiben


